
 

Antragsformular für die finanzielle Unterstützung für Elektrofahrzeuge oder Elektro-
motore für Fahrzeuge 
 
Version vom November 2025, Swiss Olympic 
 

Ablauf 
Um eine finanzielle Unterstützung für ein Elektrofahrzeug oder einen Elektromotor für ein Fahrzeug zu erhal-
ten, ist ein ausgefülltes Antragsformular notwendig. Nachdem der Förderantrag eingegangen ist, informiert das 
Klimafondsteam von Swiss Olympic innerhalb von 30 Tagen per E-Mail über den Unterstützungsentscheid. Der 
Antrag und der Entscheid müssen vor dem Kauf des Fahrzeugs bzw. des Motors erfolgt sein. Die Auszahlung der 
finanziellen Unterstützung erfolgt in einem zweiten Schritt, 30 Tage nach Eingang des Zahlungsnachweises und 
des geforderten Kommunikationsmaterials. 

Förderkriterien 
Wer kann eine Förderung beantragen? 

− Verbände oder Unterstrukturen der Verbände (Vereine, Ausbildungsbetriebe usw.) der Sportarten, die 
grosse Mengen an Sportausrüstung transportieren müssen, abgelegene Sportstätten haben oder aus 
anderen Gründen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können 

oder 
− Sportarten, in denen die Vereine das Fahrzeug für den täglichen Trainings- und Wettkampfbetrieb be-

nutzen 
 
Für welche Fahrzeuge oder Motoren kann eine Förderung beantragt werden? 

− Das Fahrzeug oder der Motor für Fahrzeuge muss zu 100 Prozent elektrisch betrieben werden und für 
die vorgesehene Verwendung angemessen ausgelegt sein. 

− Das Elektrofahrzeug oder der Elektromotor für Fahrzeuge muss einen nachgewiesenen Bedarf erfül-
len. 

− Der Kaufvertrag darf noch nicht unterzeichnet sein. 
− Nicht unterstützt werden Fahrzeuge sowie deren Motoren für Spezialfahrzeuge wie Sitzrasenmäher 

und Eisbearbeitungsmaschinen oder für Fahrzeuge, die üblicherweise elektrisch betrieben werden. 
− Fahrzeuge für Vereinsfunktionäre und Trainer sind ausgeschlossen. 
− Fahrzeuge, die bereits zu einem grossen Teil von Sponsoren finanziert werden, sind ausgeschlossen. 
− Die Förderung von Ladeinfrastruktur ist über das Standard-Förderformular möglich. 
− Die Förderung von E-Pistenfahrzeugen ist über ein separates Programm bei myclimate mit Unterstüt-

zung durch den Swiss Olympic Klimafonds möglich. 
 
Beispiele für E-Mobilitätslösungen bietet der Swiss Olympic Partner Toyota auf seiner Webseite. 
 
Welche Fördersumme kann beantragt werden? 

− Gefördert wird der Mehrpreis eines Elektrofahrzeugs oder Elektromotors im Vergleich zu einem ent-
sprechenden Modell mit Verbrennungsmotor. 

− Es werden maximal 50 Prozent des Mehrpreises im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrennungs-
motor übernommen, jedoch nie mehr als Fr. 5000.-. 

− Ein Anspruch auf finanzielle Unterstützung besteht nicht; eine Förderung kann erfolgen, solange aus-
reichend Geld im Modul «E-Mobilität» des Swiss Olympic Klimafonds zur Verfügung steht. 

 
Auf welche Weise sollte sich der Verband/Verein am Swiss Olympic Klimafonds beteiligen? 
Die Fördermittel des Swiss Olympic Klimafonds stammen von Schweizer Sportvereinen, Verbänden oder Veran-
staltungen, die sich für den Klimaschutz engagieren. Es ist darum verpflichtend, dass Verbände/Vereine, die 
Fördermittel beantragen, sich auch am Swiss Olympic Klimafonds finanziell beteiligen. Idealerweise steht die 
Beteiligung proportional zu den finanziellen Möglichkeiten und der Grösse des Verbands/Vereins. Beispiele für 
Einzahlungen in den Swiss Olympic Klimafonds, welche die Verbands- bzw. Vereinskasse nicht belasten, sind 
unter anderem Klimafranken auf das Ticketing oder die Teilnahme-/Parkgebühr von Verband- oder Vereinsver-
anstaltungen sowie ein Klimabeitrag auf die Mitgliedergebühr. 

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:29cb847b-b4c6-4ec4-9310-865b3cbff1f3/Swiss%20Olympic%20Klimafonds_Antragsformular.pdf
https://www.myclimate.org/de-ch/aktiv-werden/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/schweiz-energieeffizienz-7852/
https://de.toyota.ch/elektromobilitaet/vollelektrische-modelle


 

Rechte und Pflichten der Antragsstellenden 
− Ethik: Verpflichtung zur Einhaltung des Ethik-Statuts des Schweizer Sports sowie der Ethik-Charta im 

Schweizer Sport. 
− Beratung und Unterstützung: Antragsstellende können sich während des Antragsprozesses vom Swiss 

Olympic Klimafondsteam beraten lassen, um sicherzustellen, dass die Kriterien und Ansprüche des Fonds 
erfüllt werden 

− Verbindlichkeit: Alle Angaben und Informationen im Antragsformular sind verbindlich und entsprechen 
der Wahrheit. 

− Kommunikation: Es ist untersagt, über eine Massnahmenförderung durch den Swiss Olympic Klimafonds 
zu kommunizieren, bevor der Antrag genehmigt wurde. Die Kommunikation der Förderung ist für den 
Verband/Verein verpflichtend, unterliegt aber nach der Genehmigung dem Swiss Olympic Klimafonds Lo-
go-Manual und muss von Swiss Olympic genehmigt werden. Mindestens ein Foto des Fahrzeuges ist zu-
sammen mit dem Logo des Vereins/Verbands für die Kommunikation des Swiss Olympic Klimafonds be-
reitzustellen. Das Branding auf dem Fahrzeug muss dem Klimafondsteam von Swiss Olympic zur Genehmi-
gung vorgelegt werden. 

 
 
Antragsformular des Swiss Olympic Klimafonds 
Angaben der/des Antragstellenden  
Verband / Verein  
Adresse  
PLZ / Ort  
Angaben zum Verband / Verein 
(Anzahl Mitglieder, Bilanzsumme) 

 

 
Angaben zur Kontaktperson 
Name, Vorname  
Funktion  
Telefonnummer  
E-Mail-Adresse  
 
Angaben zum (Elektromotor für ein) Fahrzeug 
Besitzer*in des Fahrzeugs  
Modell  
Preis  
Abmessungen  
Begründung für den Bedarf eines 
Fahrzeugs/Motors anstelle der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel 

 

Schätzung der Nutzung des Fahr-
zeugs/Motors (Häufigkeit der 
Nutzung und Anzahl der Personen) 

 

Vergleichspreis Verbrennungsmo-
dell (inklusive Link) 

 

Gewünschter Finanzierungsbeitrag  
(maximal 50 Prozent der Gesamt- 
Kosten, bis maximal Fr. 5000.-) 

 

Andere Förderungen (Beteiligung 
von Sponsoren oder sonstige Un-
terstützung) 

 

Es handelt sich um ein reines 
E-Fahrzeug 

Ja   Nein   

 

https://swissolympic.picturepark.com/s/3BGTvy06
https://swissolympic.picturepark.com/s/3BGTvy06


 

Beteiligung am Swiss Olympic Klimafonds 
Vorschlag für eine finanzielle Betei-
ligung am Klimafonds (siehe För-
derkriterien, Seite 1) 

 

Ort, an dem Kommunikation er-
folgt (Soziale Medien, Website, 
usw.) 

 

 
 
Bitte senden Sie das Formular per E-Mail an klimafonds@swissolympic.ch. 
 
 
Antragstellende*r: 
 
 
 
___________________  ________________________________   ___________ 
Ort, Datum   Name, Vorname, Funktion    Unterschrift 
 
 
 
Kontakt: Swiss Olympic Klimafonds: klimafonds@swissolympic.ch 
Weitere Informationen: https.swissolympic.ch/klimafonds 

mailto:klimafonds@swissolympic.ch
mailto:klimafonds@swissolympic.ch
https://swissolympic.ch/fonds-climat
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